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Der Landrat 

 

 

 

Beschlussvorlage 

 

Organisationseinheit 

Amt für Baurecht und Umwelt  

Datum 

04.06.2021 

Drucksachen-Nr. 

2021/148 

 

 Beratungsfolge  Sitzungsart Sitzungstermin/e  

Technischer und Umweltausschuss öffentlich 21.06.2021 

 

 

Tagesordnungspunkt 13 

Gewährung eines einmaligen Zuschusses in Höhe von 10.000 EUR an den Kreisfeuerwehrverband 
Konstanz e.V.; 
Zuschusszusage für das Haushaltsjahr 2023 

 

Beschlussvorschlag 

1. Dem Kreisfeuerwehrverband Konstanz e.V. wird anlässlich seines 50-jährigen Bestehens und 
für die Durchführung der Delegiertenversammlung des Landesfeuerwehrverbandes Baden-
Württemberg im Jahr 2023 ein einmaliger Zuschuss in Höhe von 10.000 EUR gewährt.  

2. Die Kreisverwaltung wird beauftragt, den Zuschuss in Höhe von 10.000 EUR in den Entwurf des 
Haushalts 2023 einzuplanen. 
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Historie und Sachverhalt 

Gemäß § 21 Feuerwehrgesetz Baden-Württemberg (FwG) können sich die Feuerwehren insbesonde-
re zur Vertretung der Interessen der Feuerwehrangehörigen, zur Stärkung des Ehrenamtes bei der 
Feuerwehr und zur Förderung des Feuerwehrgedankens zu gemeinnützigen Feuerwehrverbänden 
des Privatrechts zusammenschließen. Der Kreisfeuerwehrverband Konstanz e.V. (KFV) wurde am 13. 
Februar 1973 in Singen am Hohentwiel in seiner heutigen Form gegründet und feiert somit im Jahr 
2023 sein 50-jähriges Bestehen. Dieses Jubiläum möchte der KVF mit der Delegiertenversammlung 
des Landesfeuerwehrverbandes Baden-Württemberg mit über 400 Delegierten und 150 Gästen ver-
binden. Die Veranstaltung soll am Gründungsort des KFV in Singen am Hohentwiel stattfinden.  

Mit Schreiben vom 20. April 2021 beantragt der KFV einen einmaligen Zuschuss des Landkreises, um 
die voraussichtlichen Kosten für die Jubiläumsfeier und die Durchführung der Delegiertenversamm-
lung des Landesfeuerwehrverbandes Baden-Württemberg, die sich voraussichtlich zwischen 30.000 
und 35.000 Euro bewegen werden, finanzieren zu können (das Schreiben des KFV ist als Anlage bei-
gefügt).  

Die Kreisverwaltung befürwortet den Zuschussantrag. Die Feuerwehren im Landkreis Konstanz leis-
ten wertvolle ehrenamtliche Arbeit vor allem zum Wohle der Kreiseinwohner und der Gäste des 
Landkreises. Als Zeichen der Anerkennung und Wertschätzung schlägt die Verwaltung vor, dass der 
Landkreis sich an den voraussichtlichen Kosten der Veranstaltung mit einem einmaligen Zuschuss in 
Höhe von 10.000 Euro beteiligt.  

Damit der KFV Planungssicherheit hat, soll der Zuschuss in der genannten Höhe bereits jetzt zugesi-
chert und die Verwaltung ermächtigt werden, den Betrag in den Haushalt für das Jahr 2023 entspre-
chend einzuplanen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Anlagen 

Antrag des Kreisfeuerwehrverbandes Konstanz e.V. vom 20. April 2021 
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Art der Aufgabe 

  Staatliche Aufgabe 

 

  Selbstverwaltungsaufgabe  

                Pflichtaufgabe 

                Freiwillige Aufgabe 

 

Auswirkungen auf beschlossene Ziele und Kennzahlen 

  keine Auswirkungen 

 

  Auswirkungen  auf Ziel/Kennzahl  

 Nr.:  … Bezeichnung: …    

  Kennzahlensystem befindet sich noch im Aufbau. 

 

Finanzielle Auswirkungen 

Aufwendungen bzw. Auszahlungen 

 

Betrag   HH-Jahr/e 
 

 einmalig    laufend    mehrjährig 

 

10.000 EUR   2023 
  

 

Zuschüsse oder (Gegen-)Finanzierung 

 

Betrag   HH-Jahr/e 
 

 einmalig    laufend    mehrjährig 

 

_____________ EUR  _____________ 
  

 

Nettoauswirkungen 

 

10.000 EUR   2023 
  

 

 Mittel sind im Haushalt/Entwurf (HHJahr/e ____) veranschlagt 
 

… 
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